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Ordnungsbehördliche Verordnung  
über das Offenhalten aller Verkaufsstellen aus besonderem Anlass in der 

Gemeinde Rangsdorf 
vom 26.02.2016 

 
Auf Grund des § 5 Abs. 1 des Brandenburgischen Ladenöffnungsgesetzes (BbgLöG) vom 27.11.2006 
(GVBl. I, S. 158), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.12.2010 (GVBl. I/10 Nr.46) und dem Gesetz 
über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz –OBG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21. August 1996 (GVBl I S. 266), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 20.12.2010 (GVBl. I Nr. 47 S.1), erlässt der Bürgermeister der Gemeinde Rangsdorf als örtliche 
Ordnungsbehörde gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 25.02.2016 folgende 
ordnungsbehördliche Verordnung: 
 

§ 1 
Örtlicher Geltungsbereich 

Diese ordnungsbehördliche Verordnung gilt im Gebiet der Gemeinde Rangsdorf. 
 

§ 2 
Regelungen 

Aus Anlass von besonderen Ereignissen dürfen Verkaufsstellen in der Gemeinde Rangsdorf 
an folgenden Sonn- und Feiertagen in der Zeit von 13:00 Uhr bis 20:00 Uhr geöffnet sein: 
 

13.03.2016 - Angebote zur Integration von Flüchtlingen in Rangsdorf 
11.09.2016 - Eröffnung der 19. Internationalen Handballwoche  
02.10.2016 - Erntedank 
06.11.2016 - Blutspendesonntag in Rangsdorf 
04.12.2016 - Rangsdorfer Kunstauktion 
18.12.2016 - Musikfest im Advent 

 
 

§ 3 
Beschäftigungszeiten 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dürfen nach § 10 Abs. 2 BbgLöG nur an höchstens 
zwei Adventssonntagen im Jahr beschäftigt werden. 
 

§ 4 
Ordnungswidrigkeiten 

1. Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig Verkaufsstellen außerhalb der im 
§ 2 aufgeführten Sonn- und Feiertage öffnet. 
 
2. Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 12 Abs. 1 Nr.1 und 2 des Brandenburgischen 
Ladenöffnungsgesetzes mit einer Geldbuße bis zu 5.000 EUR geahndet werden. 
 

§ 5 
Schlussbestimmung 

Diese ordnungsbehördliche Verordnung tritt eine Woche nach dem Tage ihrer Verkündung in 
Kraft. 

 
Rangsdorf, den 26.02.2016 
 
 
gez. Bürgermeister 
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Ja Nein Enthalten 

18 0 0 
 

Ja Nein Enthalten 

18 0 0 
 

Ja Nein Enthalten 

17 0 0 
 

Beschlüsse aus der 18. Sitzung der Gemeindevertretung Rangsdorf am 26.11.2015 
 
Zustimmung zum Bau einer Zaunanlage auf dem Sportzentrum Groß Machnow sowie 
deren Bezuschussung  
 
Beschlussvorschlag: BV/2015/248 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Rangsdorf erteilt die Zustimmung zum Bau 
einer Zaunanlage auf dem Sportzentrum Groß Machnow. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

 
 
 
 
 
Vereinbarung zur kostenlosen Nutzung von Räumen der Gemeinde Rangsdorf für 
Versammlungen und Veranstaltungen des Vereins Grenzenlos Rangsdorf e.V.  
 
Beschlussvorschlag: BV/2015/297 
Die Gemeindevertretung beschließt, abweichend von der Benutzer- und Entgeltordnung über 
die Vergabe von Sportstätten und Räumen der Gemeinde Rangsdorf, dem Verein 
Grenzenlos Rangsdorf e.V. die unentgeltliche Nutzung von Räumen für 
Mitgliederversammlungen und Veranstaltungen zu gewähren. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
 
 
 
 
Durchführung des Neujahrsempfanges 2016, Eröffnung einer neuen Ausstellung im 
Rathaus und Ehrungen von Bürgern  
 
Beschlussvorschlag: BV/2015/310 
Die Gemeindevertretung Rangsdorf beschließt: 
 

1. den Neujahrsempfang 2016 im Rathaus am 29.01.2016 durchzuführen 
2. eine neue Ausstellung im Rathaus ab dem Neujahrsempfang mit Exponaten 

zur Geschichte Rangsdorfs zu zeigen 
3. zum Neujahrsempfang mit der Ehrennadel Frau Eva Pilz und Herrn Jürgen 

Muschinsky zu ehren. 

 
Abstimmungsergebnis: 
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Ja Nein Enthalten 

15 0 2 
 

Ja Nein Enthalten 

17 0 0 
 

Ja Nein Enthalten 

15 0 1 
 

Billigung des Entwurfes des Lärmaktionsplanes der Gemeinde Rangsdorf für die 
Beteiligung der Öffentlichkeit 
 
Beschlussvorschlag: BV/2015/319 
Die Gemeindevertretung Rangsdorf bestätigt den beiliegenden Entwurf des 
Lärmaktionsplans und beschließt die Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 47 d Abs. 3 
BImSchG durch öffentliche Auslegung des Lärmaktionsplans für vier Wochen und 
Information im Rahmen einer Einwohnerversammlung. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

 
 
 
 
 
Maßnahmen zur verstärkten Integration von Zuzügen in das Gebiet der 
Gemeinde Rangsdorf  
 
Beschlussvorschlag: BV/2015/316 
Die Gemeindevertretung von Rangsdorf nimmt den beiliegenden Konzeptentwurf zur 
Integration als vorläufige Handlungsrichtlinie zur Kenntnis und beschließt: 

- die Bereitstellung von 10.000 € für die Durchführung von Arbeitsgelegenheiten nach 
§5 AsylblG jeweils im Haushaltjahr 2016 und 2.000 € für 2015. 

- die Bereitstellung von zusätzlichem Personal über den Rahmen des 
Stellenplanes von bis zu 0,5 Stellen im Büro für Öffentlichkeitsarbeit und 1,0 Stellen 
im Baubetriebshof für 2015 und das Jahr 2016. 

- die entgeltfreie Bereitstellung von Schulungsräumen zum Deutschunterricht für 
Flüchtlinge. 

Abstimmungsergebnis: 
 

 
 
 
 
3. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Rangsdorf für das Jahr 2015 
 
Beschlussvorschlag: BV/2015/314 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Rangsdorf beschließt die beigefügte 3. 
Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Rangsdorf für das Jahr 2015. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
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Ja Nein Enthalten 

16 0 0 
 

Ja Nein Enthalten 

14 0 2 
 

Abberufung sachkundiger Einwohner  
 
Beschlussvorschlag: BV/2015/322 
Die Gemeindevertretung Rangsdorf beschließt die Abberufung der sachkundigen Einwohner 
Marcus Treiber zum 31.10.2015 und Marc Pappert zum 31.12.2015 aus dem Ausschuss für 
Gemeindeentwicklung, Bauen und Naturraumentwicklung. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

 
 
 
 
 
In der 18. Sitzung der Gemeindevertretung Rangsdorf am 26.11.2015 wurde im 
nichtöffentlichen Teil der Sitzung zu folgender Angelegenheit ein Beschluss gefasst: 
 
 
Vergabe eines Erbbaurechtes für ein Grundstück  
 
Beschlussvorschlag: BV/2015/243 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Rangsdorf beschließt unter Berücksichtigung der 
Entbehrlichkeit die Vergabe eines Erbbaurechtes zu Wohnzwecken für das Grundstück 
Erlenweg 3 Flur 20 Flurstück 25 der Gemarkung Rangsdorf, zu den Konditionen des 
Beschlusses BV/2015/239 vom 03.09.2015. …  
 
 
Abstimmungsergebnis: 
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Ja Nein Enthalten 

14 0 1 
 

Ja Nein Enthalten 

15 0 0 
 

Ja Nein Enthalten 

15 0 0 
 

Beschlüsse aus der 19. Sitzung der Gemeindevertretung Rangsdorf am 28.12.2015  
 
Anmietung von Räumen für die Unterbringung der Museumsexponate von Bücker-
Luftfahrt- und Eissegelmuseum 
 
Beschlussvorschlag: BV/2015/342 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Rangsdorf beschließt: Die Gemeinde Rangsdorf 
mietet Räume in Mittenwalde für 1.500,00 € jährlich für die zwischenzeitliche Unterbringung 
der Museumsexponate an und übernimmt die Umzugskosten in diese Räume, die sich 
auf ca. 2.000,00 € belaufen. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
 
 
 
 
Errichtung einer Notstraßenbeleuchtung im Ortsteil Klein Kienitz  
 
Beschlussvorschlag: BV/2015/348 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Rangsdorf beschließt, im Ortsteil Klein Kienitz 
der Gemeinde Rangsdorf, die Notbeleuchtung für den Zeitraum Januar 2016 – 31.März 
2016 herzustellen. Dafür werden Aufwendungen bis zu 10.000 € im Haushaltjahr 2016 
bereitgestellt. Die Deckung erfolgt aus der Kürzung des Produktes 522180 – Grünflächen, 
Bäume, Deponien. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
 
 
 
Zustimmung zu überplanmäßigen Aufwendungen für die Tagespflege 
 
Beschlussvorschlag: BV/2015/350 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Rangsdorf stimmt einer überplanmäßige 
Aufwendung für die Tagespflege in Höhe von 60.000 € in der Haushaltstelle 
3610110/542950 im Jahr 2015 zu. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
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Ja Nein Enthalten 

7 1 2 
 

Ja Nein Enthalten 

6 1 2 
 

Beschlüsse aus der 15. Sitzung des Hauptausschusses der Gemeinde Rangsdorf am 
17.12.2015 
 
Vervollständigung des Bildes der Künstler Kane/Soltkahn für das Foyer des Rathauses  
 
Beschlussvorschlag: BV/2015/320 
Der Hauptausschuss der Gemeinde beschließt, das Bild im Rathaus aufzuhängen. 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis:  
 
 
 
 
 
Antrag der SPD-Fraktion zur Abgabe des Fahrkartenverkaufs für den VBB im 
Namen der Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming mbH  
 
Beschlussvorschlag: BV/2015/321 
Der Hauptausschuss beschließt, dass die Gemeinde den Verkauf von Fahrkarten im 
Tourismus- und Informationsbüro zugunsten des Neuabschlusses des Verkaufsvertrages 
zwischen der Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming mbH (VTF) und einem ortsansässigen 
Unternehmen abgibt. Der Neuabschluss soll möglichst zum 1.1.2016 herbeigeführt werden. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
 
 
 
 
 
Nutzungsänderung eines Carports zu einer bereits errichteten Garage in 
Rangsdorf, Am Stadtweg  
 
Beschlussvorschlag: BV/2015/328 
 
Der Hauptausschuss der Gemeinde Rangsdorf beschließt die Erteilung des Einvernehmens 
gemäß § 36 Baugesetzbuch (BauGB) zum Antrag auf Befreiung von der Festsetzung des 
Bebauungsplans RA 3 „Stadtweg Nord“ zur Nutzungsänderung eines Carports zu einer 
bereits errichteten Garage auf dem Grundstück in Rangsdorf, Am Stadtweg, Flur 11, 
Flurstück 1180. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ja Nein Enthaltung 
Thomas  X  
Wetzel  X  
Von der Bank  X  
Brockhaus  X  
Muschinsky X   
Mühlmann-Skupien  X  
Rocher, G.  X  
Soltkahn x   
Wilhelm   X 
Rocher, K.  X  
Ergebnis 2 7 1 
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Ja Nein Enthalten 

9 0 0 
 

Ja Nein Enthalten 

10 0 0 
 

Ja Nein Enthalten 

0 10 0 
 

Errichtung einer Zaunanlage für einen Sportplatz, Dorfstraße in Groß Machnow 
 
Beschlussvorschlag: BV/2015/32 
Der Hauptausschuss der Gemeinde Rangsdorf beschließt die Erteilung des Einvernehmens 
gemäß § 36 Baugesetzbuch (BauGB) zur tw. Errichtung einer Zaunanlage um den 
Sportplatz im OT Groß Machnow, Dorfstraße 20, Flur 01, Flurstück 201. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
 
 
 
 
 
Ausnahme von der Satzung über die Veränderungssperre für das 
Bebauungsplangebiet "Zülowniederung / Langer Berg" zum Bauvorhaben Errichtung 
einer Garage in der Gemeinde Rangsdorf, Sachsenkorso  
 

 
Beschlussvorschlag: BV/2015/330 
Der Hauptausschuss der Gemeinde Rangsdorf beschließt die Erteilung einer 
Ausnahme über die Veränderungssperre für das Bebauungsplangebiet 
„Zülowniederung/Langer“ zur Errichtung einer Garage (ca. 30 m²) in der Gemeinde 
Rangsdorf, Sachsenkorso 95, Flur 12, Flurstück 228. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
 
 
 
 
 
 
Errichtung einer Wohnanlage (9 WE) in Rangsdorf, Am Seekanal  
 
Beschlussvorschlag: BV/2015/331 
Der Hauptausschuss der Gemeinde Rangsdorf beschließt die Erteilung des Einvernehmens 
gemäß § 36 Baugesetzbuch (BauGB) zum Bauantrag für die Errichtung einer Wohnanlage 
(9WE) mit 2 Vollgeschossen in der Gemeinde Rangsdorf, Am Seekanal 7 und 11, Flur 18, 
Flurstücke 103 und 105. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
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Ja Nein Enthalten 

9 0 1 
 

Ja Nein Enthalten 

1 8 1 
 

Ja Nein Enthalten 

10 0 0 
 

Ausnahme von der Satzung über die Veränderungssperre für das 
Bebauungsplangebiet "Zülowniederung / Langer Berg" für das Bauvorhaben 
Errichtung eines Wohngebäudes in Rangsdorf, Großmachnower Allee  
 
Beschlussvorschlag: BV/2015/332 
Der Hauptausschuss der Gemeinde Rangsdorf beschließt die Erteilung des Einvernehmens 
gemäß § 36 Baugesetzbuch (BauGB) zur Errichtung eines Wohngebäudes in der Gemeinde 
Rangsdorf, Großmachnower Allee 7d, Flur 11, Flurstück 1161. 
 

 

Abstimmungsergebnis: 
 
 
 
 
 
 
 
Ausnahme von der Satzung über die Veränderungssperre für das 
Bebauungsplangebiet "Zülowniederung / Langer Berg" für das Bauvorhaben 
Errichtung von zwei Einfamilienhäusern in Rangsdorf, Großmachnower Strasse  
 

 
Beschlussvorschlag: BV/2015/333 
Der Hauptausschuss der Gemeinde Rangsdorf beschließt die Erteilung des Einvernehmens 
gemäß § 36 Baugesetzbuch (BauGB) zur Errichtung von 2 Einfamilienhäusern in der 
Gemeinde Rangsdorf, Großmachnower Straße, Flur 17, Flurstück 221. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
 
 
 
 
 
Ausnahme von der Satzung über die Veränderungssperre für das 
Bebauungsplangebiet "Zülowniederung / Langer Berg" für das Bauvorhaben 
Errichtung eines Einfamilienhauses Frankenallee in Rangsdorf  
 

 
Beschlussvorschlag: BV/2015/334 
Der Hauptausschuss der Gemeinde Rangsdorf beschließt die Erteilung des Einvernehmens 
gemäß § 36 Baugesetzbuch (BauGB) zur Errichtung eines Wohngebäudes in der Gemeinde 
Rangsdorf, Frankenallee 30, Flur 12, Flurstücke 114. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
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Ja Nein Enthalten 

5 3 1 
 

Ja Nein Enthalten 

2 7 1 
 

Ja Nein Enthalten 

5 0 5 
 

Ja Nein Enthalten 

10 0 0 
 

Anhörung der Gemeinde gemäß § 70 der Brandenburgischen Bauordnung zur 
Errichtung eines Wohngebäudes Unter den Eschen 18  
 
Beschlussvorschlag: BV/2015/335 
Der Hauptausschuss der Gemeinde Rangsdorf beschließt die Erteilung des Einvernehmens 
gemäß § 36 Baugesetzbuch (BauGB) zum Bauantrag für die Errichtung eines 
Wohngebäudes in der Gemeinde Rangsdorf, Unter den Eschen 18, Flur 8, Flurstück 101. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
 
 
 
 
 
Anhörung der Gemeinde gemäß § 70 der Brandenburgischen Bauordnung zur 
Errichtung eines Wohngebäudes Großmachnowerstr. 30  
 
Beschlussvorschlag: BV/2015/336 
Der Hauptausschuss der Gemeinde Rangsdorf beschließt die Erteilung des Einvernehmens 
gemäß § 36 Baugesetzbuch (BauGB) zum Bauantrag für die Errichtung eines 
Wohngebäudes in der Gemeinde Rangsdorf, Großmachnower Str. 30, Flur 19, Flurstück 56. 
Es sind 120 m² zu bepflanzen. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
 
 
 
 
 
Antrag auf Befreiung von den textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes 
RA 9-5 "Puschkinstraße-Süd" in Rangsdorf  
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: BV/2015/337 
Der Hauptausschuss der Gemeinde Rangsdorf beschließt, für das Grundstück 
Bansiner Allee, Flur 3, Flurstücke TF 32 und 33 dem Antrag auf Befreiung von der 
grünordnerischen Festsetzung Nr. 2.2 des Bebauungsplanes (B-Plan) RA 9-5 
„Puschkinstraße-Süd“, stattzugeben. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
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Amtliche Bekanntmachung durch die Gemeinde Rangsdorf 
 
Öffentliche Auslegung und ortsübliche Bekanntmachung 
der Bodenrichtwerte in der Gemeinde Rangsdorf, Stand 31.12.2015 
 
 
Gemäß § 12 (2) der Brandenburgischen Gutachterausschussverordnung (BbgGAV) vom 
12.05.2010 (GVBl. II/10, Nr. 27) können ab 07.03.2016 für die Dauer eines Monats die 
Bodenrichtwerte für baureifes Land sowie forst- und landwirtschaftliche Flächen für die 
Gemeinde Rangsdorf in Listenform, Stand 31.12.2015, in der Bauverwaltung der Gemeinde 
Rangsdorf - Bauamt - Zimmer 2.02, in der Seebadallee 30 in 15834 Rangsdorf zu folgenden 
Zeiten eingesehen werden: 
 
montags, mittwochs  und donnerstags  von 9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr 
dienstags         von 9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr  
freitags      von 9.00 - 12.00 Uhr 
 
Außerhalb dieser gesetzlich vorgegebenen Monatsfrist ist die Einsichtnahme in die Liste der 
Bodenrichtwerte weiterhin zu den Sprechzeiten unserer Verwaltung möglich. 
 
Die Bodenrichtwerte für den Landkreis Teltow - Fläming können auf der Kartengrundlage in 
der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses Teltow-Fläming eingesehen werden. 
Im Internet werden die Bodenrichtwerte unter BORIS Land Brandenburg durch den 
Landesbetrieb Landesvermessung und Geobasisinformation (LGB) voraussichtlich ab Mitte 
März zur Ansicht bereitgestellt. 
 
Schriftliche Auskünfte zu den Bodenrichtwerten erteilt nur der Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte beim Landkreis Teltow-Fläming. 
 
Rangsdorf, den 16.02.2015 

 
gez. Rocher 
Bürgermeister 
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Stellenausschreibung 
 
Die Gemeinde Rangsdorf sucht ab 01.08.2016  
 

Erzieher/Erzieherinnen. 
 
Voraussetzung ist der erfolgreichen Abschluss zur/m staatlich anerkannte/n Erzieher/in oder 
ein gleichwertiger Abschluss. 
 
Eine hohe Einsatzbereitschaft, Belastbarkeit und Teamfähigkeit sind selbstverständlich. 
 
Die Stellen sind unbefristet. Die wöchentliche Arbeitszeit ist flexibel 26 bis 32, 28 bis 35 oder 
32 bis 40 Stunden. Die Vergütung erfolgt nach TVöD. 
 
Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben; Lebenslauf; Beurteilungen; 
Zeugnisse, welche die Ausbildung und bestandene Prüfungen dokumentieren) richten Sie 
bitte bis zum 30.04.2016 an: 
 

Gemeinde Rangsdorf 
Personalabteilung 
Seebadallee 30 

15834 Rangsdorf 
 

oder 
 

die E-Mail-Adresse: personalamt@rangsdorf.de. 
 

 
Falls Sie die Rücksendung Ihrer Bewerbungsunterlagen wünschen, legen Sie bitte einen 
adressierten und ausreichend frankierten Briefumschlag bei. 
Kosten, die im Zusammenhang mit der Bewerbung entstehen, werden nicht erstattet. 
 

 
Bundesfreiwilligendienst 

 
In der Gemeinde Rangsdorf werden Interessenten für den Bundesfreiwilligendienst (BFD) für 
die folgenden Einrichtungen gesucht: 
 

• Bau- und Betriebshof 
• Kita „Spatzennest“ 
• Kita „Gartenhäuschen“ 
• Kita „Purzelbaum – ab 01.09.2016 
• Hort „Räuberhöhle“ 
• Grundschule Rangsdorf – ab 01.09.2016 
• Grundschule Groß Machnow – ab 01.09.2016. 

 
Das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben stellt im Moment nur ein 
Kontingent für Freiwillige unter 25 Jahren für die Beginnmonate Juni bis November 2016 
zur Verfügung. 
 
Informationen sind unter www.bundesfreiwilligendienst.de erhältlich. Für Rücksprachen steht 
die Personalabteilung, Seebadallee 30, 15834 Rangsdorf, Telefon: 03 37 08 / 2 36 26 zur 
Verfügung. 

mailto:personalamt@rangsdorf.de
http://www.bundesfreiwilligendienst.de/
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